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wir bedanken uns für die Übermittlung der o.g. Gesetzesnovellen und nehmen dazu wie folgt 
Stellung: 

. 

ad. Art. 15 (Arbeitsmarktservicegesetz) 

Der neue § 25 soll am 25.5.2018 in Kraft treten. 
In Absatz 10 wird im ersten Satz auf ,,§ 14 DSG 2000 (in der Fassung des Bundesgesetzes BGBll 
Nr. 165/1999)" verwiesen. Diese Bestimmung tritt aber mit 24. Mai 2018 außer Kraft. Offen­
sichtlich wollte man auf die "Datensicherheitsmaßnahmen" verweisen, die sich im § 54 Daten­
schutz-Anpassungsgesetz 2018 wiederfinden und mit 25.5.2018 in Kraft treten. Der Wortlaut 
des neuen § 25 Absatz 10 erster Satz Arbeitsmarktservicegesetz ist daher entsprechend zu än­
dern. 

ad Art. 20 (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz) 

Z. 2 (§ 5 Absatz 3) 

In § 5 Absatz 3 wird im vorletzten Satz auf ,,§ 36 Absatz 2 Ziffer 9 des Datenschutzgesetzes 
(DSG), BGBll Nr. 165/1999" verwiesen. Auch hier handelt es sich um den Hinweis auf die alte 
Rechtslage, die mit 24. Mai 2018 außer Kraft tritt. Zudem liegt hier ein Redaktionsversehen 
vor, da es eine Ziffer 9 nicht gibt. 
Gemeint ist wohl ,,§ 36 Absatz 2 Ziffer 9 des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018". Der 
Wortlaut des § 5 Absatz 3 vorletzter Satz Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz ist daher entspre­
chend zu ändern. 

Z. 4 und 5 (§ 5 Absatz 7 und § 8 Absatz 10) 

In § 5 Absatz 7 (ehemals Absatz 6) und § 8 Absatz 10 fällt auf, dass der bisherige Wortlaut in § 
5 Absatz 6 erster Satz fehlt. 
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Im bisherigen § 5 Absatz 6 wurde klargestellt, dass personen bezogene Daten eines konkreten 
Sozialbetrugsverdachtes nach 5 Jahren gelöscht werden. Lediglich personenbezogene Daten 
von nach den §§ 153c - 153e StGB Verurteilten sind erst nach 10 Jahren zu löschen. 
In der Novelle wird die 10 Jahresfrist für die Sozialbetrugsfälle beibehalten, nicht aber die 5 
Jahreslöschfrist für sonstige personenbezogenen Daten eines konkreten Sozialbetrugsverdach­
tes. 

Neu ist, dass § 8 Abs. 10 regelt, dass "Veröffentlichungen", die sich auf natürliche Personen 
beziehen, nach Ablauf von 5 Jahren der Veröffentlichung zu löschen sind. 

In diesem Zusammenhang regen wir an, die alte Formulierung aufrechtzuerhalten, wonach 
alle verarbeiteten personenbezogenen Daten des konkreten Sozialbetrugsverdachtes nach 5 
Jahren zu löschen sind und nicht nur alleine die "Veröffentlichungen". 

Wir ersuchen um Berücksichtigung. 

Dr. Christoph Leitl 
Präsident 

�' . llo.bJf 
Mag. nnarHochhauser 

Generalsekretäri n 
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